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Betriebspraxis

Keine Bewirtung liegt vor bei Gewährung 
von Aufmerksamkeiten in geringem Um-
fang wie Kaffee, Tee, Wasser, Gebäck an-
lässlich betrieblicher Besprechungen, 
wenn es sich um eine übliche Geste der 
Höflichkeit handelt. Diese Aufwendun-
gen können unbegrenzt als Betriebsaus-
gaben abgezogen werden.

Hingegen können Bewirtungsaufwen-
dungen aus geschäftlichem Anlass nur zu 
70 Prozent als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden, soweit sie angemessen und 
korrekt dokumentiert sind. Bei Prüfung 
der Angemessenheit entscheidet immer 
der Einzelfall, eine verbindliche Ober-
grenze gibt es nicht. Die Finanzverwal-
tung stellt unter anderem darauf ab, ob 
ein ordentlicher und gewissenhafter 
Unternehmer angesichts der zu erwar-
tenden Vorteile die Aufwendungen eben-

N ach der gesetzlichen Definition 
sind Bewirtungsaufwendun-
gen, Aufwendungen für den 

Verzehr von Speisen, Getränken und 
sonstigen zum Verzehr bestimmte Ge-
nussmittel sowie dazugehörige Neben-
kosten wie etwa Trinkgelder oder Garde-
robengebühren.

Kurzfassung
Wenn Bewirtungsaufwendungen 
steuerlich geltend gemacht werden, 
müssen je nach Betrag bestimmte 
formale Voraussetzungen erfüllt 
sein, sonst weckt dies den Argwohn 
der Steuerbehörden.

falls auf sich genommen hätte. So werden 
Kriterien wie die Größe des Unterneh-
mens, die Höhe des Gewinns und Umsat-
zes, der Umfang und die Intensität der 
Geschäftsbeziehungen sowie die Bedeu-
tung des Bewirtungsanlasses für den Ge-
schäftserfolg zur Beurteilung der Ange-
messenheit herangezogen.

Dokumentation wichtig

Daneben müssen noch die Dokumenta-
tionspflichten berücksichtigt werden. 
Zum Nachweis der Höhe und der betrieb-
lichen Veranlassung muss der Unterneh-
mer Ort, Tag, Anlass der Bewirtung, Teil-
nehmer und Höhe der Bewirtung schrift-
lich aufzeichnen. Bei Bewirtungen in 
Gaststätten muss eine maschinell erstell-
te Bewirtungsrechnung vorliegen, hand-
schriftliche „Rechnungen“ auf dem „Kell-
nerblock“ reichen nicht aus. Übersteigt 
die Rechnung nicht 250 Euro brutto, 
muss die Rechnung folgende Angaben 
enthalten: Name und Anschrift der Gast-
stätte, Tag der Bewirtung, genaue Auf-
schlüsselung und Bezeichnung der ver-
zehrten Speisen und Getränke, Brutto-
rechnungsbetrag inklusive Umsatzsteu-
ersatz und die Rechnungsnummer. 

Bei Rechnungen über 250 Euro brutto 
müssen zusätzlich folgende Rechnungs-
angaben enthalten sein: Steuernummer 
oder Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer der Gaststätte, Bruttorechnungsbe-
trag inklusive Umsatzsteuersatz und 
Umsatzsteuerbetrag. Und vor allem auch 
der Name und Anschrift des bewirtenden 
Unternehmers/Gastgebers. Unabhängig 
von der Höhe der Rechnung muss ein Be-
wirtungsbeleg erstellt werden. Auf die-
sem müssen folgende Angaben enthalten 
sein: 
	▪ Name aller bewirteten Personen, ein-

schließlich Name des Gastgebers; 
	▪ genaue Bezeichnung des Bewirtungs-

anlasses. Hier ist zu beachten, dass all-

Mal einen ausgeben
Bewirtung | Mit Geschäftspartnern Essen gehen – dagegen ist nichts einzuwenden. 
Doch damit diese Kosten auch als Betriebsausgaben steuerlich berücksichtigt werden 
können, ist einiges zu beachten. Die Kanzlei RAW Partner weiß dazu mehr.
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Geschäftsessen lassen sich grundsätzlich steuerlich geltend machen – sofern dokumentiert.
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„Betriebsprüfer richten ihr Augen-
merk gerne auf das Thema Bewir-
tungsaufwand.“� Maximilian Appelt, RAW Partner

gemeine Angaben wie Geschäftsessen 
oder Projektbesprechung nicht ausrei-
chend sind;

	▪ Datum und Ort der Bewirtung (ist 
meist schon auf der Rechnung);

	▪ Unterschrift des Gastgebers
Weiterhin schreibt das Gesetz vor, 

dass die Bewirtungsaufwendungen zeit-
nah, einzeln und getrennt von den ande-
ren Betriebsausgaben aufgezeichnet wer-
den müssen. Dieses Erfordernis ist ins-
besondere dann erfüllt, wenn für die 
Bewirtungsaufwendungen ein eigenes 
Konto geführt wird.

Vorsteuerabzug bei Bewirtung

Beim Vorsteuerabzug ist zu beachten, 
dass die Vorsteuer zu 100 Prozent geltend 
gemacht werden darf, obwohl ertrag-
steuerlich nur 70 Prozent des angemes-
senen Netto-Rechnungsbetrages als Be-
triebsausgabe angesetzt wird. Im Rah-
men von Außenprüfungen kommen Be-
triebsprüfer immer wieder auf die Idee, 
den Vorsteuerabzug zu versagen. In die-
sem Zusammenhang ist ein Urteil des 
Finanzgerichts Berlin-Brandenburg inte-
ressant. Folgender Sachverhalt lag der 
Entscheidung zugrunde: 

Ein Unternehmer machte in seiner 
Umsatzsteuererklärung Vorsteuerbeträge 
aus Bewirtungsaufwendungen aus Ge-
schäftsessen mit Geschäftspartnern gel-
tend. Im Rahmen einer Außenprüfung 
verwarf das Finanzamt den Vorsteuerab-
zug aus formalen Gründen, da die erfor-
derlichen Eintragungen auf den Bewir-
tungsbelegen (bewirtete Personen, Anlass 
der Bewirtung) fehlten. Im Zuge des Ein-
spruchsverfahrens, rund vier Jahre nach 
den Geschäftsessen, holte der Unterneh-
mer die Eintragungen auf den Bewir-
tungsbelegen nach. Das Finanzamt wies 
den Einspruch als unbegründet zurück, 
da die Formvorschriften nach Ansicht der 
Finanzverwaltung nicht eingehalten wur-

den. Daraufhin legte der Unternehmer 
Klage beim Finanzgericht ein. Das Fi-
nanzgericht gab dem Unternehmer Recht 
und ließ den Vorsteuerabzug zu. Unstrei-
tig war, dass es sich um Geschäftsessen 
mit Geschäftspartnern in einem ange-
messenen Umfang handelte. Problema-
tisch war die zeitnahe Einhaltung der er-
tragsteuerlichen Formvorschriften. Die 
Finanzrichter vertreten hier aber die Auf-
fassung, dass die Nachholung der ertrag-
steuerlichen Formerfordernisse im Ein-
spruchsverfahren, rund vier Jahre nach 
der erfolgten Bewirtung, den Vorsteuer-
abzug nicht ausschließen kann. Dies be-
gründet der Senat vor allem mit der uni-
onsrechtskonformen Auslegung des deut-
schen Umsatzsteuerrechts. So stellt die 
Versagung des Vorsteuerabzuges allein 
auf Grundlage der Nichteinhaltung von 
Formvorschriften – unabhängig davon, ob 
der Steuerpflichtige die materiellen Vo
raussetzungen des Vorsteuerabzuges 
nachweisen kann – eine mit dem mehr-
wertsteuerlichen Neutralitätsgrundsatz 
nicht vereinbare Belastung des Steuer-
pflichtigen dar. 

So legt der Europäische Gerichtshof 
auf Grund der überragenden Bedeutung 
des Vorsteuerabzuges für eine steuerneu-

trale Umsatzbesteuerung gerade Form-
erfordernisse, die einen Vorsteuerabzug 
einschränken, sehr restriktiv aus. Dies 
zeigt auch die Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofes zur Rückwirkung 
von Rechnungsberichtigungen. Somit 
muss das deutsche Umsatzsteuergesetz 
bei Bewirtungsaufwendungen dahinge-
hend unionsrechtskonform ausgelegt 
werden, dass ein Nachweis der unterneh-
merischen Verwendung der Bewirtungs-
leistungen und des Bezuges der Leistun-
gen von einem Unternehmer genügt, je-
denfalls sofern die Bewirtungsaufwen-
dungen als angemessen anzusehen sind.

Es ist interessant, dass das Finanzge-
richt die Revision zum Bundesfinanzhof 
wegen grundsätzlicher Bedeutung zuge-
lassen, die Finanzverwaltung diese aber 
nicht eingelegt hat. Es besteht wohl sei-
tens der Finanzverwaltung kein Interesse 
an einer höchstrichterlichen Klärung. 
Dies bedeutet für die Steuerpflichtigen, 
dass Sie in einem ähnlich gelagerten Fall 
im Zweifel selbst den finanzgerichtlichen 
Weg beschreiten müssten.
� Maximilian Appelt
� Rechtsanwalt
� Steuerberater
� www.raw-partner.de ■

In vielen, von uns begleiteten Betriebsprüfun-
gen stellen wir fest, dass die Betriebsprüfer 
ihr Augenmerk gerne auf das Thema Bewir-
tungsaufwand bzw. Aufwendungen für Ge-
schenke legen. Gerade die formellen Anforde-
rungen werden immer wieder überprüft. Soll-
te nämlich hiergegen verstoßen werden, sind 
diese Aufwendungen nicht als Betriebsausga-
ben abziehbar, und zwar zu 100 Prozent. Und 
das ist ein leicht gefundenes, aber vermeid-
bares Mehrergebnis für den Betriebsprüfer, 
und darauf ist die Betriebsprüfung ja aus.
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